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Leitbild 
Unser Selbstverständnis

Die Paritätischen Freiwilligen-
dienste fördern die soziale Ge-
rechtigkeit, die Chancengleich-
heit und die Gleichberechtigung 
als Rechte eines jeden Menschen 
auf gleiche Chancen zur Verwirk-
lichung seines Lebens in Würde 
und der Entfaltung seiner Persön-
lichkeit. Die Paritätischen Freiwil-
ligendienste stärken den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und 
wirken den Ursachen, die unsere 
Gesellschaft spalten, entgegen. 

Freiwilligendienste stellen eine 
besondere Form des bürgerschaft-
lichen Engagements dar. Der Pari-
tätische ist davon überzeugt, dass 

Freiwillige dazu beitragen, die Ge-
sellschaft toleranter und koopera-
tiver zu gestalten und als aktiver 
Teil der Zivilgesellschaft die De-
mokratie stärken. Deswegen setzt 
sich der Paritätische für gute Rah-
menbedingungen zur Förderung 
und Umsetzung der Freiwilligen-
dienste ein.  

Die Akteure der Paritätischen 
Freiwilligendienste unterstützen 
in besonderer Weise die Partizi-
pation der Freiwilligen, um eine 
verantwortungsbewusste Bürger-
gesellschaft zu fördern.
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Unsere Werte

Die Akteure der Paritätischen 
Freiwilligendienste arbeiten auf 
Grundlage der Werte des Pari-
tätischen: Gleichheit aller, To-
leranz, Offenheit und Vielfalt. 
Der Paritätische agiert dabei 
überkonfessionell und parteipoli-
tisch unabhängig.

Wir sind offen für alle, die die Pa-
ritätischen Werte teilen: hierzu 
gehören die Akzeptanz und der 
Respekt von Menschen unabhän-

gig von ihrer sozialen oder kultu-
rellen Herkunft, einer (drohenden) 
Behinderung, ihrer Religionszuge-
hörigkeit, ihres Alters, ihrer Welt-
anschauung oder ihrer sexuellen 
Orientierung.

Wir gehen mit allen Beteiligten of-
fen, wertschätzend und respektvoll 
um.
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Unsere Arbeitsweise

Wir machen Vielfalt zum Thema. 
Wir arbeiten inklusiv, indem wir 
Hindernisse an der Teilnahme am 
Freiwilligendienst beseitigen und 
damit Chancengleichheit fördern. 
Wir nehmen aufmerksam Unter-
schiede zwischen Menschen und 
Lebensweisen wahr, respektieren 
diese und sehen darin einen Wert 
an sich. Darüber hinaus suchen 
wir nach Gemeinsamkeiten und 
verbindenden Aspekten. Wenn 
Unterschiede zu Ungerechtigkeit 
führen, diskutieren wir, suchen 
Veränderung und sind unbequem. 

Wir arbeiten transparent und parti-
zipativ. Wir hören die Anliegen und 
Motive der Freiwilligen an und mo-
tivieren sie, sich aktiv in die Gestal-
tung der Paritätischen Freiwilligen-
dienste einzubringen. Wir gestalten 
das Bildungs- und Orientierungs-
jahr als demokratischen Lernpro-
zess für eine offene und von Vielfalt 
und Respekt geprägte Gesellschaft.

Wir arbeiten zukunftsorientiert 
und sind offen für neue Wege. Vor 
dem Hintergrund der Vielfalt hin-

terfragen wir unsere Werte und 
Haltungen und entwickeln diese 
weiter. Das spiegelt sich inhaltlich 
in unseren Konzepten, Seminaren, 
Veranstaltungen u.a. wider.

Wir bieten vielfältige Erfahrungs-
räume in unterschiedlichen Ein-
satzstellen und Bildungsange-
boten. In diesen sammeln die 
Freiwilligen Erfahrungen, reflek-
tieren, entwickeln und erweitern 
ihre persönlichen Fähigkeiten 
und Kompetenzen und orientieren 
sich beruflich.

Wir bieten eine hohe Qualität an. 
Alle Freiwilligen finden unabhän-
gig von den Dienstformaten sehr 
gute Rahmenbedingungen und 
eine sehr hohe Begleitungsqua-
lität von der Auswahl, über die 
pädagogische Begleitung bis hin 
zur Verabschiedung der Freiwilli-
gen vor. Anerkennung und Wert-
schätzung sind für uns leitende 
Handlungsgrundsätze. Für eine 
konstruktive und ausgleichende 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
ist das Trägerprinzip unverzichtbar. 
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1.	  Öffentlichkeitsarbeit
Ziel:
Die Freiwilligendienstformate werden in der Öffentlichkeit bekannt 
gemacht, um sie als besondere Form des bürgerschaftlichen Engage-
ments zu positionieren und Freiwillige zu gewinnen. 

Standards:

	Â Die Träger veröffentlichen ihre 
Zugehörigkeit zum Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband.

	Â Der Träger hält allgemeine und 
aktuelle Informationen zu den 
Freiwilligendiensten auf sei-
ner Website vor. Dabei stellt er 
die Grundsätze und Merkmale 
der Paritätischen Freiwilligen-
dienste sowie den Charakter als 
Bildungs- und Orientierungsjahr 
im Rahmen des bürgerschaft-
lichen Engagements heraus.

	Â Der Träger informiert Inte-
ressierte digital oder/und in 
Printmedien über die Freiwil-
ligendienste, z.B. über Social 
Media.

	Â Der Träger führt jährlich In-
formationsveranstaltungen zu 
den Freiwilligendiensten in di-
gitaler Form oder in Präsenz, 
z.B. auf Messen, individuellen 
Trägerveranstaltungen, Vorträ-
gen an Schulen, durch.

Kann-Standards:

	Â Der Träger verwendet das ge-
meinsame Logo „Paritätische 
Freiwilligendienste“ in seiner 
Öffentlichkeitsarbeit. 
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2.	 � Bewerbungsmanagement und 
Auswahl der Freiwilligen

Ziele: 
Über das Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren werden die Inte-
ressierten informiert und beraten, so dass sie eine selbstbestimmte 
Entscheidung für oder gegen einen Paritätischen Freiwilligendienst 
treffen können. Die Wünsche und Interessen der Bewerber*innen 
und Einsatzstellen werden im Auswahlverfahren berücksichtigt.

Standards:

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
die Bewerber*innen Infor-
mationen über allgemeine 
Voraussetzungen, über Be-
dingungen zu Dauer, Stunden-
umfang und Taschengeld, über 
Einsatzbereiche, Seminare 
und Bildungstage sowie über 
rechtliche Grundlagen des 
Freiwilligendienstes erhalten. 

	Â Der Träger hält einen Leitfaden 
für das Bewerbungsverfahren 
vor, der Zuständigkeiten re-
gelt und den Auswahlprozess 
beschreibt.

	Â Der Träger nutzt die Tätigkeits-
beschreibung mit Informati-
onen zur Art der Einsatzstelle 
für das Auswahlverfahren. 

	Â Der Träger verfügt über eine 
Übersicht der freien Plätze in 
den Einsatzstellen.

	Â Der Träger erhebt in seinem 
Bewerbungsprozess  die Kon-
taktdaten und Interessen/
Wünsche der Bewerber*innen.

	Â Der Träger hält einen Ge-
sprächsleitfaden vor und stellt 
sicher, dass mit allen eingela-
denen Bewerber*innen ein Be-
werbungsgespräch geführt wird. 

	Â Der Träger stellt sicher, 
dass die Einsatzstellen den 
Bewerber*innen eine Hospita-
tion ermöglicht.

	Â Im Falle einer Zusage erstellt 
bzw. überprüft der Träger die 
FSJ- oder BFD-Vereinbarung. 
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3.	 � Zusammenarbeit mit den  
Einsatzstellen

Ziel:
Der Träger stellt eine abgestimmte und kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit der Einsatzstelle sicher und unterstützt diese bei 
der Umsetzung des Freiwilligendienstes. 

Standards:

	Â Der Träger wählt seine Ein-
satzstellen nach einem fest-
gelegten Verfahren und 
Auswahlkriterien aus1. Die 
Auswahlkriterien ergeben sich 
aus dem Leitbild der Paritä-
tischen Freiwilligendienste. 

	Â Der Träger stimmt mit den 
Einsatzstellen die Grundla-
gen der Zusammenarbeit ab, 
basierend auf den im Leitbild 
vereinbarten gemeinsamen 
Selbstverständnis, Werten und 
Arbeitsweisen. 

	Â Der Träger formuliert eine Ver-
einbarung mit den Rechten, 
Pflichten und Aufgaben der 
Zusammenarbeit und schließt 

1   Dies gilt auch für den BFD zusätzlich zum 
formalen Anerkennungsverfahren durch das 
Bundesamt.

diese mit den Einsatzstellen 
ab. Der Träger unterrichtet 
die Einsatzstellen über jede 
Veränderung der Rahmenbe-
dingungen der Freiwilligen-
dienste und berät diese zur 
Umsetzung. 

	Â Der Träger verfügt pro Einsatz-
stelle über eine Tätigkeitsbe-
schreibung des Freiwilligen-
platzes mit Informationen zur 
Art der Einsatzstelle und der 
Tätigkeit und überprüft diese 
jährlich.

	Â Der Träger unterstützt die Ein-
satzstellen mit einem Infor-
mationsleitfaden für das Be-
werbungsverfahren.

	Â Der Träger hält ein Anforde-
rungsprofil für Anleiter*innen 
vor, in dem Aufgabenstellung, 
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Eignung und Qualifizierung 
der anleitenden Person gere-
gelt sind. 

	Â Der Träger stellt den Einsatz-
stellen ein Konzept zur Anlei-
tung und Begleitung der Frei-
willigen zur Verfügung.

	Â Der Träger verpflichtet die 
Einsatzstellen zur gemein-
samen Klärung von Konflikten. 
Für diesen Fall bietet er einen 
Vororttermin innerhalb von 2 
Wochen nach Bekanntwerden 
für alle Parteien an. 

	Â Der Träger führt einmal im 
Jahr ein Anleiter*innentreffen 
bzw. eine Einsatzstellenkonfe-
renz durch. 

	Â Dem Träger sind die 
Anleiter*innen in der Einsatz-
stelle namentlich und mit Kon-
taktdaten bekannt.

	Â Der Träger führt bei Kennt-
nis von Verstößen der Ein-
satzstelle gegen gesetzliche 
Regelungen, Vereinbarungen 
oder Qualitätsstandards mit 
der Einsatzstelle ein Gespräch 
und klärt die Abstellung der 
Verstöße.

	Â Der Träger informiert die Ein-
satzstellen 4 Wochen im Vo-
raus über die Termine der Bil-
dungsangebote. 
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4.	 Einsatzstellenstandards
Ziel: 
Die Einsatzstelle informiert und berät Interessierte umfassend, da-
mit beide Seiten eine fundierte Entscheidung für die Tätigkeit in der 
Einsatzstelle treffen können. 

Standards

	Â Die Einsatzstelle hält für einen 
zu besetzenden Platz aktuelle 
Informationen über den ge-
nauen Einsatzbereich und die 
Rahmenbedingungen vor und 
stellt diese Interessierten zur 
Verfügung. 

	Â Die Einsatzstelle nutzt das 
vom Träger zur Verfügung ge-
stellte Informationsmaterial 
für das Bewerbungsverfahren.

	Â Die Einsatzstelle informiert 
sich im Bewerbungsverfahren 

über Eignung, Wünsche und In-
teressen der Bewerber*innen.

	Â Die Einsatzstelle ermöglicht 
Bewerber*innen eine Hos-
pitation im Vorfeld des Frei-
willigeneinsatzes und führt 
anschließend ein Reflexions-
gespräch durch.

	Â Die Einsatzstelle teilt ihre Ent-
scheidung über die Besetzung 
den Bewerber*innen und dem 
Träger innerhalb von 14 Tagen 
mit.
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Ziel:
In der Einsatzstelle erfolgt der Einsatz der Freiwilligen auf der 
Grundlage des Leitbilds und der Qualitätsstandards der Paritä-
tischen Freiwilligendienste sowie im Rahmen der vorliegenden Tä-
tigkeitsbeschreibung. Die Einsatzstelle bietet ein abwechslungs-
reiches Tätigkeitsfeld für Freiwillige unter Berücksichtigung des 
Alters, der Eignung und der Interessen an. Die Einsatzstelle fördert 
die persönliche und fachliche Kompetenzentwicklung der Freiwilli-
gen. Die individuelle Begleitung erfolgt in enger Abstimmung zwi-
schen Einsatzstelle und Träger. 

Standards

	Â Die Einsatzstelle erfüllt die 
Anforderungen, die sich aus 
dem Konzept des Trägers zur 
Anleitung und Begleitung der 
Freiwilligen ergeben.

	Â Die Einsatzstelle führt eine Ein-
arbeitung der Freiwilligen durch, 
die Folgendes beinhaltet: 

•	 die offizielle Begrüßung der 
Freiwilligen,

•	 die Einführung in die Be-
sonderheiten der Einsatz-
stelle (Leitbild, Hausord-
nung, arbeitsrechtliche 
Bestimmungen, Arbeitswei-
se und Arbeitsabläufe),

•	 die Einführung in das Tä-
tigkeitsfeld und die Vorstel-
lung der beteiligten Per-
sonen,

•	 die schrittweise Heranfüh-
rung an die Tätigkeit und

•	 die Einbeziehung in den 
Kreis der Mitarbeiter*innen.

	Â Die fachliche Anleitung der 
Freiwilligen erfolgt durch qua-
lifiziertes Personal der Ein-
satzstelle entsprechend dem 
Anforderungsprofil des Trä-
gers. 

	Â Die Einsatzstelle benennt den 
Freiwilligen und dem Träger 
die Ansprechpartner*innen 
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für die persönliche Begleitung 
und fachliche Anleitung2  und 
gewährleistet, dass diese im 
Arbeitsalltag erreichbar sind.

	Â Die fachliche Anleitung und 
individuelle pädagogische Be-
gleitung der Einsatzstelle be-
inhaltet Folgendes:

•	 das Führen von Reflexions-
gesprächen, während der 
Einarbeitungszeit, in der 
Mitte des Dienstes und am 
Ende des Dienstes, sowie 
die Dokumentation der Ge-
spräche,

•	 die Möglichkeit für die 
Freiwilligen zur Mitgestal-
tung ihrer Tätigkeit,

2  Fachliche*r Anleiter*in und persön-liche*r 
Ansprechpartne*in können in einer Person 
vereint sein.

•	 die Vermittlung von fach-
lichen, sozialen und per-
sönlichen Kompetenzen 
und

•	 die Anerkennung und Wert-
schätzung der Leistung der 
Freiwilligen und eine Ver-
abschiedung.

	Â Weitere können sein:

•	 die Teilnahme an pas-
senden betriebsinternen 
Fortbildungen/Veranstal-
tungen sowie 

•	 die Teilnahme an Teamsit-
zungen.
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Ziel:
Die Einsatzstelle stimmt die Umsetzung des Freiwilligendienstes 
eng mit dem Träger ab.

	Â Die Einsatzstelle stimmt mit 
dem Träger Grundlagen der 
Zusammenarbeit ab, basie-
rend auf den im Leitbild ver-
einbarten Selbstverständnis, 
Werten und Arbeitsweisen. 

	Â Die Einsatzstelle schließt mit 
dem Träger eine vom Träger 
formulierte Vereinbarung mit 
den Rechten, Pflichten und 
Aufgaben der Zusammenar-
beit ab.

	Â Die Einsatzstelle verfügt über 
eine Tätigkeitsbeschreibung 
des Freiwilligenplatzes mit 
Informationen zur Art der Ein-
satzstelle und der Tätigkeit. 
Sie wird jährlich überprüft. 

	Â Die Einsatzstelle bzw. die 
Anleiter*innen nehmen an der 
jährlich stattfindenden Ein-
satzstellenkonferenz des Trä-
gers teil. 

Ziel: 
Die Einsatzstelle bearbeitet Konflikte aktiv und konstruktiv mit 
den Freiwilligen und mit Unterstützung des Trägers.

Standards

	Â Die Einsatzstelle bezieht den 
Träger bei einem Konflikt, der 
sich nicht unmittelbar in der 
Einsatzstelle lösen lässt oder 
wiederholt auftritt, mit ein. 

	Â Die Einsatzstelle verpflich-
tet sich dazu, innerhalb von 2 
Wochen nach Bekanntwerden 
eines Konflikts, gemeinsam 
mit dem Träger ein Gespräch 
mit den Freiwilligen zu führen, 
in dem mögliche Lösungs-
wege identifiziert und schrift-
lich festgehalten werden.
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Ziel: 
Die Einsatzstelle unterstützt das pädagogische Konzept des Trägers.

Standards:
	Â Die Einsatzstelle stellt die 

Freiwilligen für die Seminare/
Bildungstage frei. 

	Â Die Einsatzstelle stellt die 
Freiwilligen für 3 Bewerbungs-
gespräche frei.

	Â Die Einsatzstelle stellt die 
Freiwilligen zusätzlich für bis 

zu 5 Tage frei, z. B. für Berufs-
vorbereitung oder vom Träger 
definierte besondere Formen 
des ehrenamtlichen Engage-
ments .

	Â Die Einsatzstelle stellt die 
Freiwilligen für Termine des 
Trägers sowie für Sprecherar-
beit frei.

Ziel:  
Die Freiwilligen erhalten fristgerecht die vertraglich vereinbarten 
Bezüge.

Standard

	Â Die Einsatzstelle garantiert 
die monatlichen Transferlei-
stungen zur festgelegten Frist 
entweder direkt an die Freiwil-
ligen oder bei Aufgabenüber-
tragung an den Träger.
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5.	 Pädagogische Begleitung
Ziel: 
Der Träger bietet zur persönlichen Entwicklung der Freiwilligen 
eine kontinuierliche, partizipative, am Leitbild der Paritätischen 
Freiwilligendienste und an Reflexion orientierte pädagogische 
Begleitung durch qualifizierte Fachkräfte im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben an.

(Fach-)Hochschulabschluss 
und pädagogischer Qualifi-
kation für die Begleitung der 
Freiwilligen mit dem Betreu-
ungsschlüssel von 1:30 bis 
1:40 VZÄ ein.

	Â Der Träger ordnet jedem/jeder 
Freiwilligen eine feste päda-
gogische Fachkraft zu, die für 
die Dauer des Dienstes die 
Begleitung des Freiwilligen 
übernimmt.

	Â Der Träger stellt die Einarbei-
tung der pädagogischen Fach-
kräfte sicher und ermöglicht 
jährlich eine pädagogische 
Fortbildung bzw. Supervision. 

	Â Der Träger übermittelt allen 
Freiwilligen am Beginn ihrer 
Dienstzeit die Kontaktdaten 
ihrer pädagogischen Fach-
kraft. 

Standards:

	Â Der Träger beschreibt in 
einem Konzept, welches in-
haltlich mit dem Leitbild und 
der Rahmenkonzeption der 
Paritätischen Freiwilligen-
dienste kompatibel ist, wie er 
die Freiwilligen individuell und 
persönlich sowie im Rahmen 
der Seminar- und Bildungs-
arbeit begleitet. Das Konzept 
wird alle zwei Jahre überprüft 
und aktualisiert.

	Â Der Träger stellt im FSJ Fach-
kräfte mit (Fach-)Hochschul-
abschluss und pädagogischer 
Qualifikation für die Beglei-
tung der Freiwilligen mit dem 
Betreuungsschlüssel von 1:30 
VZÄ bis 1:40 VZÄ ein.

	Â Der Träger setzt im BFD 
Fachkräfte insbesondere mit 



16

	Â Der Träger ist für den Freiwil-
ligen innerhalb von 7 Werkta-
gen erreichbar.

	Â Der Träger besucht im Verlauf 
des Dienstes alle Freiwilligen 
in ihrer Einsatzstelle zur Refle-
xion des Freiwilligendienstes.  

	Â Der Träger vermittelt bei Kon-
flikten zwischen Freiwilligen 
und der Einsatzstelle. Er hört 
innerhalb von 2 Wochen nach 
Bekanntwerden alle Parteien 
in der Vermittlung an. 

	Â Der Träger bietet Bildungs- 
bzw. Seminartage entspre-
chend der gesetzlichen Vorga-
ben an.

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
allen Freiwilligen folgende 
Inhalte im Rahmen der 
Bildungstage/-seminare an-
geboten werden: Erfahrungs-
austausch und Reflexion mit 
anderen Freiwilligen, persön-
liche Orientierung, soziale 
Kompetenzen, soziale oder 
gesellschaftliche Fragestel-
lungen insbesondere im Sinne 

des Leitbildes der Paritä-
tischen Freiwilligendienstträ-
ger und Fachthemen zum Ar-
beitskontext.

	Â Der Träger sorgt für die Betei-
ligung aller Freiwilligen an den 
Bildungsangeboten, indem er 
zwei Wochen im Vorfeld infor-
miert und einlädt, die Teilnah-
me überprüft und auf unent-
schuldigtes Fehlen reagiert. 

	Â Der Träger lässt die Freiwilli-
gen bei der Ausgestaltung der 
Seminare und der Auswahl der 
Themen für die Seminar- und 
Bildungstage mitwirken.

	Â Der Träger ermöglicht den 
Freiwilligen, Projekte zu 
selbstgewählten Themen 
durchzuführen.
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6.	 Wertschätzung und Anerkennung
Ziel:
Der Träger trägt dazu bei, dass Freiwillige für ihr Engagement in der Ge-
sellschaft und für ihre Leistungen während des Freiwilligendienstes 
Anerkennung und Dank erhalten. Freiwilligendienste sind deutlich 
gegenüber bezahlter Tätigkeit abzugrenzen. Der Träger sorgt für 
eine angemessene Anerkennung materieller und immaterieller Art.

Standards

	Â Der Träger trifft in seinem Leit-
bild Aussagen zur Rolle von 
Freiwilligen und die Bedeu-
tung von bürgerschaftlichem 
Engagement für die Organisa-
tion und die Gesellschaft.

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
alle Freiwilligen nach Beendi-
gung des Dienstes eine Ab-
schlussbescheinigung und ein 
Zeugnis erhalten. Darin ent-
halten sind z. B: die Inhalte 
und Lernziele der Bildungs-
arbeit und die besondere Be-
deutung von Engagement.

	Â Der Träger vereinbart mit den 
Einsatzstellen Formen und 
konkrete Maßnahmen für die 
Wertschätzung und Anerken-
nung des Engagements von 
Freiwilligen.

	Â Der Träger bietet den Freiwilli-
gen verschiedene Formen der 
Anerkennung (exemplarisch: 
Freiwilligenehrung, öffentliche 
Dankveranstaltungen, Social 
Media-Dank, Geburtstagskar-
ten, Mitarbeitenden-Vergün-
stigungen etc.).

	Â Der Träger ermöglicht den 
Freiwilligen, ihren Einsatz mit-
zugestalten.

	Â Der Träger informiert die Frei-
willigen über Beteiligungs-
möglichkeiten z.B. im Rahmen 
der Bildungsseminare, der 
Sprecherarbeit bzw. innerhalb 
der Einsatzstellen.

	Â Der Träger veranlasst, dass alle 
Freiwilligen einen bundesweit 
nutzbaren Freiwilligenausweis 
erhalten.
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	Â Der Träger informiert die Frei-
willigen über monetäre Ver-
günstigungen (z.B. ÖPNV) 
sowie die Anerkennung des 
Freiwilligendienstes für den 
weiteren Bildungsverlauf.

Standards:

	Â Der Träger hält neben dem Per-
sonal im Rahmen des pädago-
gischen Betreuungsschlüssels 
Personal(-anteile) für die admi-
nistrative Abwicklung vor.

	Â Der Träger hält die BFD-Kon-
tingente und das FSJ-Budget 
ein.

7.	 � Organisatorische  
Rahmenbedingungen

Ziel:
Die Paritätischen Freiwilligendienste sind von den Trägern zusam-
men mit den Einsatzstellen und der Zentralstelle/Bundestutorat 
verlässlich zu organisieren. Durch die Einhaltung rechtlicher Vor-
gaben und die Bereitstellung geeigneter organisatorischer und ad-
ministrativer Rahmenbedingungen wird die erfolgreiche Durchfüh-
rung der Paritätischen Freiwilligendienste sichergestellt. 

	Â Der Träger informiert monat-
lich das Bundestutorat/die 
Zentralstelle über den Stand 
der besetzten Teilnehmenden-
monate.

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
für alle Freiwilligen eine Ver-
einbarung nach den gesetz-
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lichen Vorgaben erstellt und 
von allen Beteiligten rechts-
verbindlich unterzeichnet wird. 

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
alle Freiwilligen Dienstzeitbe-
scheinigungen erhalten und 
bei BFD-Teilnehmenden eine 
Kopie der Bescheinigungen an 
das BAFzA weitergeleitet wird. 

	Â Der Träger stellt sicher, dass 
die Freiwilligen am Ende ein 
Zeugnis nach den jeweiligen 

Standards:

	Â Der Träger stellt jährlich einen 
Wirtschaftsplan auf.

	Â Der Träger verfügt über ein 
Controlling System.

	Â Im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben und Vereinbarungen 

gesetzlichen Vorgaben im 
JFDG bzw. im BFDG erhalten.

	Â Der Träger benennt eine mit 
Datenschutz beauftragte Per-
son und stellt sicher, dass alle 
Mitarbeiter*innen zum Um-
gang mit personenbezogenen 
Daten belehrt werden.

	Â Der Träger nutzt zur Datenver-
arbeitung ein mit SODYS kom-
patibles Datenverwaltungs-
programm.

8.	 Finanzen
Ziel:
Der Träger sichert und steuert die Finanzierung der Freiwilligen-
dienste zweckgebunden und sachgerecht. 

mit dem Bundestutorat/Zen-
tralstelle verwendet der Träger 
die Finanzmittel und weist de-
ren Verwendung nach.  

	Â Der Träger stellt sicher, dass er 
oder die Einsatzstelle die mo-
natlichen Transferleistungen 
an die Freiwilligen zahlt.
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9.	 �Austausch und Zusammen- 
arbeit der Träger

Ziel:
Die Träger wirken an der Strategieentwicklung, an der Weiterent-
wicklung des Leitbildes und der pädagogischen Arbeit für die Pa-
ritätischen Freiwilligendienste mit. Sie nehmen am fachlichen Aus-
tausch teil.

Standards:

	Â Der Träger nimmt mit einem/
einer Vertreter*in der Lei-
tungsebene an den Trägertref-
fen teil. 

	Â Der Träger nimmt mit einem/
einer Vertreter*in an den Ar-
beitskreisen teil.

	Â Der Träger nimmt mit 
Vertreter*innen an den Ar-
beitsgruppen, Fachtagen, 
Workshops und an der ge-
meinsamen Fortbildungsreihe 
teil. 
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10.	�Evaluation |  
Qualitätsmanagement

Ziel:
Der Träger evaluiert die Durchführung und Gestaltung der Freiwil-
ligendienste. Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wird die 
Qualität der Paritätischen Freiwilligendienste verbessert.  

	Â Der Träger beteiligt sich an 
allen Evaluationen des Bunde-
stutorats/der Zentralstelle.

	Â Der Träger evaluiert alle 3 Jah-
re seine Tätigkeit auf Grundla-
ge der Standards der Paritä-
tischen Trägergruppe.

Standards:

	Â Der Träger führt am Ende 
eines Freiwilligenjahres eine 
rückblickende Auswertung mit 
allen Freiwilligen durch. 

	Â Der Träger hält ein Verfahren 
vor, um Rückmeldungen der 
Einsatzstellen zur Zusammen-
arbeit mit dem Träger abzufra-
gen.

	Â Der Träger reflektiert seine Ar-
beit und nutzt die Ergebnisse 
der Auswertung mit den Frei-
willigen und Einsatzstellen zur 
Weiterentwicklung der Quali-
tät seiner Angebote. 
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11.	 �Bundestutorat FSJ |  
Zentralstelle BFD

Ziel:
Das Bundestutorat/die Zentralstelle unterstützt die Träger durch 
transparente Informationen, Austausch und Vernetzung sowie För-
derung der Qualität. 

Standards

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle informiert und berät 
die Träger zu allen freiwilligen-
dienstrelevanten Themen.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle reagiert auf Anfragen 
zu fachlichen und rechtlichen 
Fragestellungen innerhalb von 
zwei Wochen.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle bietet jährlich zwei 
Arbeitskreise und Trägertref-
fen an.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle organisiert jährlich 
Arbeitsgruppen, Workshops 
oder Fachtage zur Bearbei-
tung aktueller Themen und po-
litischer Positionierungen.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle bietet jährlich 
vier Fortbildungsveranstal-
tungen für pädagogische 
Mitarbeiter*innen an.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle führt jährlich drei 
Trägerprüfungen vor Ort durch.
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Ziel: 
Das Bundestutorat/Zentralstelle beteiligt Träger an Entschei-
dungen und vertritt deren Interessen auf politischer Ebene.

Standards

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle stellt sicher, dass 
alle relevanten strategischen 
und politischen Themen in 
den Trägertreffen behandelt 
werden und vertritt die Ergeb-
nisse auf politischer Ebene.

	Â Das Bundestutorat/die Zentral-
stelle hält eine pädagogische 
Rahmenkonzeption vor, die alle 
zwei Jahre gemeinsam mit den 
Trägern überprüft wird.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle beteiligt die Träger 
an der Mittel- und Kontingent-
verteilung.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle nimmt an allen Sit-
zungen des BMFSFJ, BAFZA, 
der BAGFW, des BAK FSJ und 
der Zentralstellen teil.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle überprüft alle 5 Jah-
re zusammen mit den Trägern 
die Qualitätsstandards auf Än-
derungsbedarf.

Ziel:
Das Bundestutorat/die Zentralstelle evaluiert die Durchführung und Ge-
staltung der Freiwilligendienste, um die Zufriedenheit der Akteure fest-
zustellen und Grundlagen für die weitere Ausgestaltung zu erhalten.

	Â Das Bundestutorat/die Zen-
tralstelle hält ein Verfahren, 
um Rückmeldungen der Trä-
ger abzufragen, vor. Die Er-

gebnisse werden genutzt, um 
die Paritätischen Freiwilligen-
dienste weiterzuentwickeln.
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